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11Aufgrund der zu erwartenden Grundwasserabstände ist vor allem im Osten des Baugebietes mit 

Grundwasser im Gründungsbereich zu rechnen. Deshalb sind Schutzmaßnahmen gegen Grundwasser 

(wasserdichte Keller etc.) bzw. eine Wasserhaltung während der Baumaßnahme notwendig. 
11 

Es ist zu prüfen ob eine offene Wasserhaltung überhaupt durchgeführt werden kann, da keine Ablei­

tungsmöglichkeiten bestehen. Anderenfalls wäre ein wasserdichter Verbau erforderlich. 

Für die Versickerung von Oberflächenwasser ist folgendes zu berücksichtigen: 

11 
In den Sondierbohrungen wurden oberflächennah bis in Tiefen von max. 1, 7 m unter GOK bindige Bö­

den angetroffen, die als weitgehend wasserundurchlässig anzusehen sind. 

Die unterlagernden Kiese bzw. Sande weisen jedoch eine gute Durchlässigkeit auf, so dass hier eine 

Versickerung prinzipiell möglich wäre. 11 

Die Versickerung von Oberflächenwasser ist auf den Wohnbaugrundstücken nachzuweisen. 

Für die Wohnbebauung sind je nach Planung separate Baugrundgutachten anzufertigen. 

Abweichungen zwischen den Baugrunderkundungen können nicht ausgeschlossen werden und müs­

sen auf der Baustelle durch die örtliche Bauaufsicht sorgfältig überprüft werden. 

3.1.3 Altlasten 

Die Fläche mit der FI.Nr. 4269 wurde aus dem Altlastenkataster entlassen. Dennoch sind Auffüllun­

gen und vereinzelt Schadstoffbelastungen auf der Fläche vorhanden. 

,,(Es) wurden Auffüllungen bis 3,8 m u. GOK erkundet, die vorwiegend Ziegelreste und untergeordnet 

Schlacke und Betonreste aufwiesen. Untersucht wurden die Parameter MKW, PAK und Schwerme­

talle. Die meisten Auffüllungen zeigten keine Schadstoffbeaufschlagungen mit den untersuchten 

Schadstoffen. An drei Proben aus den Auffüllungen zeigten sich die PAK über den HW 1 erhöht. Die 

unterlagernden Schichten wiesen PAK - Gehalte unter dem HW 1 auf. Aufgrund der geringen Ausdeh­

nung und der sehr schlechten Eluierbarkeit der PAK ist von einer Unterschreitung der Prüfwerte am 

Ort der Beurteilung auszugehen und die Gefährdung des Schutzgutes Grundwasser ist auszuschließen. 

Werden die schadstoffbeaufschlagten Auffüllungen entsorgt, so sind diese gemäß Eckpunktepapier 

einzustufen. Dabei variieren die Bewertungen zwischen vorwiegend Z O und> Z 2. 11 

Etwaiger Aushub der bei Bauvorhaben entsteht ist deshalb zu beproben. Die Beprobung des entste­

henden Aushubs ist mit erhöhten Kosten verbunden. Ein Verzicht auf den Bau von Kellerräumen wird 

daher empfohlen. 

3.1.4 Erschließung 

Die Erschließung des Baugebietes erfolgt zum einen von Norden über einen Stich von der Nebelhorn­

straße und von Osten über die Badstraße. Von der Badstraße soll eine neue Wohnsammelstraße, 

welche in Ost-West-Richtung verläuft und sich in der Mitte des Quartiers in einen Quartiersplatz 
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öffnet, errichtet werden. Am westlichen Ende der Hauptachse besteht langfristig die Möglichkeit, die 

westlich angrenzenden Grundstücke an das Baugebiet anzubinden. Von der Wohnsammelstraße 

zweigen die Wohnnebenstraße ab. 

Nördlich des Baugebiets verläuft ein Fuß- und Radweg, welcher im Bestand bereits vorhanden ist und 

an gleicher Stelle erhalten und gegebenenfalls ausgebaut werden soll. Der Weg ist Teil des Rundwan­

derwegs, welcher die Stadt Schwabmünchen umschließt und im weiteren Verlauf an das überörtliche 

Radwandernetz anschließt. 

Der Bahnhof der Stadt Schwabmünchen und somit eine Anbindung an den regionalen Bus- und Bahn­

verkehr ist innerhalb von ca. 10 Minuten zu erreichen. 

3.2 landwirtschaftliche Immissionen 

Die angrenzenden unbebauten Flächen werden bis auf weiteres als Grünland landwirtschaftlich ge­

nutzt. Es wird davon ausgegangen, dass diese zu keinen Einschränkungen des Baugebiets führen, 

bzw. dass etwaige Geruchs- und Lärmemissionen als ortsüblich zu bewerten sind und deshalb nach 

§ 906 BGB geduldet werden müssen. 

3.3 Lärmimmissionen 

In der Bauleitplanung sind nach§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB (Baugesetzbuch in der Fassung der Bekannt­

machung vom 3.November 2017) die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse zu beachten. Es 

ist zu prüfen, inwiefern schädliche Umwelteinwirkungen (hier Lärmimmissionen) nach§ 3 Abs. 1 Blm­

SchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013, zu­

letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017) vorl iegen und die Erwartungshaltung 

an den Lärmschutz im Plangebiet erfüllt wird. 

Südlich und westlich des Plangebietes befindet sich die Südspange, östlich die Bad- und Kaufbeurer 

Straße sowie nordwestlich die Westentlastungsstraße. 

Westlich des Plangebietes sind gewerbliche Bebauungsplangebiete situiert. Südlich des Plangebietes 

in Langerringen befindet sich ein weiteres gewerbliches Bebauungsplangebiet 

Daher wurde die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Berechnung und Bewertung der Lärm­

immissionen beauftragt. Die Ergebnisse der Untersuchung können dem Bericht mit der Bezeichnung 

"LA14-150-G02-02" mit dem Datum 16.12.2019 entnommen werden. 

Gesund heitsgefä hrdu ng 

Das Umweltbundesamt schließt aus den Ergebnissen ihrer Lärmwirkungsforschung, dass für Gebiete, 

die zum dauernden Aufenthalt von Menschen vorgesehen sind, bei einer Überschreitung von 

65 dB(A) tagsüber und 55 dB(A) nachts eine Gesundheitsgefährdung nicht mehr ganz ausgeschlossen 

werden kann (Umweltbundesamt, Lärmwirkungen Dosis-Wirkungsrelationen, Texte 13/2010). 
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Zur Konkretisierung der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse können diese Vorgaben heran­

gezogen werden. 

Schädliche Umwelteinwirkungen nach BlmSchG 

Es sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Flächen für bestimmte Nutzungen ei­

nander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwie­

gend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit w ie mög­

lich vermieden werden. 

Zur Konkretisierung der Schädlichkeit hinsichtlich des Verkehrslärms können die Immissionsgrenz­

werte der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver­

kehrslärmschutzverordnung - 16. BlmSchV) vom 12.06.1990, zuletzt geändert am 18.12.2014, heran­

gezogen werden. 

Hinsichtlich des Gewerbelärms sind die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (Technische Anleitung zu 

Schutz gegen Lärm) vom 26.08.1998, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017, maß­

geblich. 

Erwartungshaltung an Lärmschutz nach DIN 18005 

Die Erwartungshaltung an den Schutz vor Verkehrs- oder Gewerbelärm in der städtebaulichen Pla­

nung ist in den Orientierungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1, "Schallschutz im Städte­

bau, Berechnungsverfahren", vom Mai 1987 festgelegt. 

Bewertung der Verkehrslärmimmissionen 

Es werden an den relevanten Immissionsorten die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 

18005, Teil 1 "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren" zur Tagzeit und zur Nachtzeit teil­

weise überschritten. 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) werden an den relevan­

ten Immissionsorten ebenfalls zur Tagzeit und zur Nachtzeit ebenfalls teilweise überschritten. 

Es sind passive Schallschutzmaßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an gesunde Wohnverhält­

nisse erforderlich 

Anforderungen an den aktiven Schallschutz 

Aktiver Lärmschutz ist aufgrund der Lage am Ortsrand sowie aufgrund der städtebaulichen Zielset­

zung ausreichend Dichte zu erzeugen nicht wünschenswert. Für die Baukörper im Süden des Gebiets 

wird in den noch zu entwickelnden Bauabschnitten ein Lärmschutzwall errichtet werden. 

Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen 

Zur Sicherung der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse wurden nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 

BauGB zur Vermeidung oder Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BlmSchG 

www. la rs-consult. de Seite 37 von 53 



Bebauungsplan Nr. 41 "Wohnbaugebiet Südwest III" 
Satzung und Begründung 
Plangebiet 

LARS 
con s ult 

die nachfolgenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen (Lärmschutzfenster, schallge­

dämmte Lüftung, maßgebliche Außenlärmpegel usw.) festgesetzt. 

Bei Änderung und Neuschaffung von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1:2016-07 

"Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" (z.B. Wohnräume, Schlafräume, Unter­

richtsräume, Büroräume) sind die sich aus den festgesetzten maßgeblichen Außenlärmpegeln erge­

benden baulichen Schallschutzmaßnahmen zu beachten. Dies bedeutet im Rahmen der Genehmi­

gungsplanung für die einzelnen Gebäude: 

es sind die maßgeblichen Außenlärmpegel heranzuziehen 

in Verbindung mit der DIN 4109-1:2016-07, ,,Anforderungen an die Luftschalldämmung zwischen 

Außen und Räumen in Gebäuden", Abschnitt 7.2 in der bauaufsichtlich eingeführten E DIN 4109-

1/Al:2017-01 Schallschutz im Hochbau -Teil 1: Mindestanforderungen; Änderung Al" ergeben 

sich die Mindestanforderungen für die Schalldämm-Maße der Außenbauteile 

Für Fassaden mit einem Beurteilungspegel über 45 dB(A) ist eine Orientierung für Fenster von Schlaf­

und Kinderzimmern zu einer zum Lüften geeigneten Fassade erforderlich. 

Ist dies nicht möglich, so ist zum Belüften mindestens ein weiteres Fenster an einer Fassade ohne 

Überschreitung des Beurteilungspegels von 45 dB(A) bzw. eine schallgedämmte Lüftung notwendig. 

Somit kann sichergestellt werden, dass ein gesunder Schlaf auch bei leicht geöffnetem Fenster (ge­

kippt) möglich ist, bzw. dass eine ausreichende Belüftung durch eine schallgedämmte Lüftung gesi­

chert ist. Dem Bauwerber steht es dann auf Grund der weiteren Festsetzungen frei, sich zusätzlich 

bzw. stattdessen über eine bauliche Maßnahme (vorgelagerte Bebauung etc.) zu schützen. 

Aufgrund der Verkehrslärmemissionen sind hier keine Fenster von Räumen mit schützenswerten 

Nutzungen zulässig. Falls ausnahmsweise doch Fenster zugelassen werden, können durch die festge­

setzten Lärmschutzfenster die Rauminnenpegel so minimiert werden, dass die Anforderungen nach 

§ 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) an gesunde Wohnverhältnisse erfüllt werden. Da solche 

Räume nur dann zugelassen werden, wenn diese ein zusätzliches Fenster an einer Fassade mit einer 

Einhaltung der Orientierungswerte des Beiblattes zur DIN 18005, Teil 1, "Schallschutz im Städtebau, 

Berechnungsverfahren", mit Beiblatt 1 aufweisen, ist auch ein Schlaf bei einem leicht geöffneten 

Fenster möglich. 

Es gibt keine verbindliche Rechtsnorm, die vorgibt, ab welchem Außenpegel ein "Wegorientieren" 

oder eine schallgedämmte Lüftung erforderlich ist. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 ist ein Auslösewert 

von 45 dB(A) angegeben. Die vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi­

onsschutzgesetzes (24. BlmSchV - Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung) vom 4. Feb­

ruar 1997 gibt vor, dass in allgemeinen Wohngebieten bei einem Pegel von über 49 dB(A) ein An­

spruch auf den Einbau von Lüftungseinrichtungen besteht. In der VDI-Richtlinie 2719 "Schalldäm­

mung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen" vom August 1987 wird ab einem Außenpegel 

von 50 dB(A) eine Lüftungseinrichtung gefordert. 
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Bezüglich der gewerblichen Bebauungsplangebiete östlich sowie südlich des Plangebietes wurde eine 

Abschätzung der zu erwartenden Lärmimmissionen im Plangebiet vorgenommen. 

Dies wurde als ausreichend angesehen, da die bestehenden gewerblichen Bebauungspläne bereits in 

näherer Nachbarschaft Orientierungswerte für eine Allgemeines Wohngebiet einhalten müssen. So­

mit wird von einer Einhaltung der Orientierungswerte im Plangebiet ausgegangen. 

Plan bedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen 

Die Erschließung ist über die Badstraße in Richtung Süden zur Südspange geplant. 

Somit ist in dem nördlichen bestehenden allgemeinen Wohngebiet (im Bereich der Nebelhornstraße) 

nur mit einem untergeordneten Verkehr zu rechnen. 

Somit werden keine Wohngebiete oder Wohngebäude wesentlich durch den planbedingten Fahrver­

kehr auf öffentlichen Verkehrswegen beeinträchtigt. Die mögliche Beeinträchtigung an den Verkehrs­

wegen liegt im Rahmen der allgemein üblichen Schwankungsbreite des Fahraufkommens auf öffentli­

chen Verkehrswegen und wird als zumutbar angesehen. 

3.4 Bau- und Bodendenkmäler 

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich das Bodendenkmal D-7-7830-0063, Körpergräber der 

römischen Kaiserzeit.1 

Bodendenkmäler sollen gern. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort erha lten werden. 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird eine denkmalrechtli­

che Erlaubnis gern. Art 7 Abs 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren 

bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 

In der Satzung wird unter Hinweise auf den Umgang mit etwaig aufgefundenen Bodendenkmälern 

hingewiesen. 

1 Quelle: http://geodaten.bayern.de - Bayern-viewer Denkmal 
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Abbildung 4: Übersichtsplan Gesamtkonzept 
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Der Entwurf des vorliegenden Bebauungsplanes basiert auf dem Konzept einer vorangegangenen 

städtebaulichen Studie für das in obenstehender Abbildung dargestellte Gebiet. 

Das ganzheitliche Konzept sieht eine Fußgänger- und Radfahrer-freundliche Struktur vor, welche die 

bestehende Wohnbebauung ergänzt und dabei auf die Eigenheiten der Umgebung eingeht. Die Ab­

grenzung von verschiedenen Bauabschnitten mit voneinander unabhängigen Erschließungssystemen 

ermöglicht ein sensibles Eingehen auf die Situation des neuen Quartiers, als Übergangsbereich zwi­

schen homogener Siedlungsstruktur und offener Landschaft. So lassen die Bauabschnitte eine auf 

den sich stetig ändernden Bedarf der Bevölkerung abgestimmte Entwicklung der Nutzungsstruktur 

zu. 

Auch die Grünstruktur wurde anhand bestehender Grünachsen entwickelt. Die Grünachsen, im Be­

stand als grüne Fußwegverbindungen vorhanden, werden weitergeführt und als begrünte Gelände­

modellierung zum Lärmschutzwall ausgebildet. Das bestehende örtliche und überörtliche Netz von 

Fuß- und Radwegen bleibt erhalten und kann im Zuge des Konzepts sogar verdichtet und ausgebaut 

werden. 

www .lars-consult.de Seite 40 von 53 



Bebauungsplan Nr. 41 "Wohnbaugebiet Südwest III" 
Satzung und Begründung 
Festsetzungskonzept 

LARS 
consult 

Im Geltungsbereich des gegenständlichen Bebauungsplanes wird das bestehende Straßennetz mit 

zwei Anknüpfungspunkten weitergeführt. Durch die Ausbildung einer Hauptachse, welche sich in 

Nord- und Südrichtung verzweigt, entsteht eine natürliche Unterteilung zwischen höher frequentier­

tem, gegebenenfalls in der Erdgeschosszone bespieltem öffentlichem Raum und ruhigerem öffentli­

chem Raum im Bereich, der nur durch Wohnnutzung belegt ist. 

Diese Überlegung spiegelt sich ebenso in der Entwicklung der städtebaulichen Dichte wieder: Die zur 

Hauptachse gewandte Bebauung weist die höchste Dichte auf, wobei die Bebauung zum Rand des 

Geltungsbereiches abnimmt. Der Kernbereich mit Quartiersplatz weist somit die höchste Dichte und 

Frequentierung auf. Auch die Geschossigkeit folgt dieser Regel und nimmt von einer Höhe von drei 

Geschossen an der Hauptachse und drei Geschossen mit Staffelgeschoss an städtebaulich prägnan­

ten Punkten zu einer Höhe von zwei Geschossen am Rand des Gebietes ab. 

Die Möglichkeit zur Errichtung einer Kindertageseinrichtung ist an der Badstraße vorgesehen. Dieser 

Standort wird hinsichtlich entstehender Hol- und Bringsituation, wie auch hinsichtlich des Platzbedar­

fes für nötige Freianlagen als am sinnvollsten für das bestehende Stadtgefüge und die Struktur des 

neu entstehenden Quartiers gesehen. 

4.2 Struktur und Baukörper 

Zielsetzung des Entwurfs war die Schaffung eines möglichen breiten Angebotes an Wohnbauformen. 

Den Mittelpunkt des Quartiers bildet ein Platz, welcher winkelförmig von den größeren Wohngebäu­

den (Geschosswohnungen) eingefasst wird - die Gebäude sollen dem Quartier in ihrer Anordnung, 

Größe und Dachform (nur Flachdächer) einen möglichst eigenständigen Charakter verleihen. Ziel der 

Stadt Schwabmünchen ist von Beginn der Entwurfsprozesses an, kein reines Wohngebiet mit Einfami­

lienhäusern zu entwickeln, sondern auch für andere Wohnformen und damit auch für andere Nutzer­

gruppen Raum zu schaffen. Der Anteil des verdichteten Wohnbaus soll bei ca. 40 % liegen (ca. 10 % 

Reihenhäuser und ca. 30 % Geschosswohnungsbau). Die Errichtung der größeren Gebäude ermög­

licht daher auch eine deutliche dichtere Bebaubarkeit der Fläche, ohne dass diese sich in ihren Frei­

raumqualitäten zu stark von der Einfamilienhausbebauung abhebt. 

Bei der Ausgestaltung des Quartiersplatzes sollte auf eine qualitativ hochwertige Ausführung sowohl 

der Gebäude, als auch der privaten und öffentlichen Freiflächen geachtet werden - die Zielsetzung 

sollte sein, dass sich die Bewohner mit ihrem Quartiersplatz identifizieren. 

Um den Quartiersplatz städtebaulich klar zu fassen, wurde die Definition einer verbindlichen Baulinie 

als sinnvoll erachtet. 

5 Festsetzungskonzept 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Im gesamten Geltungsbereich wurde Allgemeines Wohnen festgesetzt. Hier sind gemäß§ 4 BauNVO 

neben Wohngebäuden ebenfalls der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und 
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Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, 

soziale und gesundheitliche Zwecke, ausnahmsweise auch sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

zulässig. 

Nicht zugelassen wurden die Ausnahmen im Sinne des§ 4 Abs. 3 BauNVO, also Betriebe des Beher­

bergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen. 

Im Quartier soll somit in erster Linie Wohnen, durchmischt mit den im WA allgemein zulässigen Nut­

zungen entstehen. 

5.2 Maß der Baulichen Nutzung 

Gemäß des Grundsatzes zum Flächensparen sowie zur Entwicklung eines urbanen belebten Quartiers 

gilt es eine angemessene Dichte zu erreichen. Dies ist ein wichtiger Beitrag zum schonenden Umgang 

mit Grund und Boden und entspricht grundsätzlich auch der Regionalplanung. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im gesamten Gebiet mit einer GRZ von 0,35 festgesetzt. 

Diese Werte dürfen mit unterirdischen Bauteilen (Tiefgaragen) bis zu einer maximalen GRZ von 1,0 

überschritten werden. 

Aus der Anforderung, ein möglichst urban belebtes Quartier zu entwickeln sind großflächige unterir­

dische Stellplatzanlagen erforderlich - die zulässige max. GRZ wird hier auf 1,0 (bis zu 100% Unter­

bauung) erhöht. Aufgrund der dichten Bauweise ist der Nachweis der Stellplätze im Geltungsbereich 

nur mit einer Überschreitung der GRZ sinnvoll umsetzbar. Um die Eingriffe im Plangebiet zu minimie­

ren ist eine Durchgrünung gemäß Stellplatzsatzung der Stadt Schwabmünchen vorgesehen. 

Die bauliche Nutzung wird in 4 Typologien eingeteilt: 

Typ 1, Einzelhäuser und Doppelhäuser mit max. zwei Geschossen (Wandhöhe bis 6,5 m, Dach­

höhe bis 9,0 m) zulässig; Dachformen frei wählbar - am nördlichen, westlichen und südlichen 

Rand des Geltungsbereichs. 

Typ II, Reihenhäuser mit max. zwei Geschossen (Wandhöhe bis 6,5 m, Dachhöhe bis 10,0 m) zu­

lässig; Dachformen eingeschränkt. 

Typ 111.1; Geschosswohnungsbau mit max. drei Geschossen (Wandhöhe bis 9,6 m, Dachhöhe bis 

10,5 m) zulässig Dachformen eingeschränkt - Geschäfts- und Mehrfamilienhäuser entlang der 

Hauptachse. 

Typ 111.2; Geschosswohnungsbau mit zurückversetztem Staffelgeschoss mit max. drei Geschossen 

(Wandhöhe bis 12,4 m, Dachhöhe bis 13,5 m) zulässig; Dachformen eingeschränkt - Geschäfts­

und Mehrfamilienhäuser, mit zurückversetztem Staffelgeschoss, entlang der Hauptachse an städ­

tebaulich prägnanten Punkten. 

In der überbaubaren Grundfläche sind Garagen und Carports (als bauliche Anlagen) mit enthalten. 
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Für die Rohfußbodenoberkante im Erdgeschoss (ROK) als Höhenbezugsmaß für die zulässigen Wand­

und Firsthöhen gilt ein Maximalmaß von 0,3 m über der fertigen Straßenoberkante. Die Reduzierung 

des Spielraums soll ein ruhiges Bild ohne Höhensprünge im Straßenraum garantieren. 

5.4 festgesetzte abstandsflächenrelevante Geländeoberkante (GOK) 

Im östlichen Teil des Geltungsbereiches, zwischen „Badstraße" und der Grünachse, wird für die 

Grundstücke eine abstandsflächenrelevante Geländeoberkante (GOK) über NN festgesetzt. Dies ist 

erforderlich, weil die geplanten Erschließungsstraße eine starke Differenz zur natürlichen Gelände­

oberfläche in diesem Bereich aufweist. Auf den betroffenen Grundstücken ist diese GOK für die Be­

messung der Abstandsflächen maßgebend. 

Die Festsetzung ist so zu verstehen, dass das Gelände im Mittel an das festgesetzte Höhenniveau der 

Geländeoberkante (GOK) angepasst werden muss. Durch die Festsetzung der geplanten Gelände­

oberkante wird eine ruhige Gestaltung der Geländeoberfläche und des Stadtbildes erreicht. Gleich­

zeitig wirken die Aufschüttungen der Gefährdung bei einem HOExtrem entgegen. Um den Eigentümern 

einen gewissen Gestaltungsspielraum der Grundstücke zu ermöglichen, sind Abweichungen (Über­

/Unterschreitungen) bis max.+/- 0,30 m sind zulässig. Weiterhin sind auf den nicht-überbauten 

Grundstücksflächen (Freiflächen) Geländemodellierungen ausnahmsweise bis zur Höhe des natürli­

chen Geländes zulässig. Jedoch dürfen an den Grundstücksgrenzen dabei keine Höhensprünge ent­

stehen und das Geländeniveau darf an den Grundstücksgrenzen nicht über dem Straßenniveau lie­

gen. 

5.5 Bauweise und Bauräume 

Die vorgeschlagenen Baustrukturen sind in einem vorgelagerten Planungsprozess mit Prüfung unter­

schiedlicher Konzepte entwickelt worden und sichern eine hohe stadträumliche Qualität mit einer 

starken Hauptachse mit Geschosswohnungsbauten und abgesetzten, ruhigeren Einfamilienhausquar­

tieren sowie gut nutzbaren privaten und öffentlichen Grünräumen. Damit kann ein hoher Wohnwert 

für das Neubaugebiet erreicht werden. 

Die an der Hauptachse gelegenen Gebäudetypen 111.1 und 111.2 definieren den zentralen Bereich des 

Quartiers mit einer angemessenen, städtisch geprägten Dichte und entsprechenden Gebäudehöhen. 

Die gewünschte klare Fassung der Achse wird durch die dicht am Straßenraum angeordneten Gebäu­

devolumen gebildet. 

Um dieses städtebauliche Konzept planungsrechtlich umzusetzen, werden eine abweichende Bau­

weise sowie klar definierte Baufelder entlang der Haupterschließung und Baulinien am zentralen 

Quartiersplatz festgesetzt. Dies führt dazu, dass entlang der Hauptachse die Abstandsflächen gern. § 

6 Abs. 5 Satz 1 und 2 BayBO nicht eingehalten werden. 

Gemäß§ 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO können durch Festsetzungen eines Bebauungsplans Abstandsflächen 

geringerer Tiefe zugelassen werden, wenn die Belichtung mit Tageslicht, die Lüftung und der 

www.lars-consult.de Seite 43 von 53 



Bebauungsplan Nr. 41 "Wohnbaugebiet Südwest III" 
Satzung und Begründung 
Festsetzungskonzept 

LARS 
consult 

Brandschutz gewährleistet sind. Insofern sind die vom Abstandsflächenrecht geschützten Belange 

einer ausreichenden Belichtung, Belüftung, Besonnung und Wahrung des Wohnfriedens vertieft zu 

betrachten und zu prüfen, ob das Gebot der Rücksichtnahme eingehalten wird und eine unzumut­

bare Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken vermieden wird. 

Für die Gebäudetypen 111.1 und 111.2 ergeben sich die erforderlichen Abstandsflächen aus den festge­

setzten Baugrenzen bzw. Baulinien und den festgesetzten Wand- und Dachhöhen. Damit ist die Rege­

lung eindeutig und ausreichend bestimmt. Bei voller Ausnutzung der maximal zulässigen Wand- und 

Dachhöhen und der Baufenster werden dabei faktisch Abstände von mindestens 0,5 H eingehalten 

(siehe die nachfolgende Abbildung - rote Skizzierung). Dies entspricht der von der Bayerischen Bau­

ordnung vorgeschriebenen Tiefe der Abstandsflächen in Kerngebieten bzw. urbanen Gebieten(§ 6 

Abs. 5 Satz 2 BayBO), bei der die erforderliche Belichtung und Belüftung insbesondere auch für 

Wohnnutzung gesetzlich als ausreichend gegeben angesehen wird. In einzelnen Fällen im westlichen 

Bereich des Plangebietes betragen die faktischen Abstände 0,4 H (siehe die nachfolgende Abbildung 

- orange Skizzierung). Das entspricht aber immer noch der regelmäßigen Abstandsfläche der Muster­

bauordnung (MBO) der Bauministerkonferenz. 

Abbildung 5: Bei maximal ausgenutzten Baufenstern sowie Wand- und Dachhöhen der Gebäudetyµen 111.1 und 111.2 können 

Abstandsflächen von mind. 0,5 H (rot eingefärbt) bzw. 0,4 H (orange eingefärbt) eingehalten werden. 

Darüber hinaus werden die Gebäude entlang der Haupterschließung so angeordnet, dass keine 

durchgehende riegelartige Bebauung entsteht, die einzelne Bereiche von der Frischluftversorgung 

ausschließen könnte. Auch ist bei der maximalen Ausschöpfung der zulässigen Gebäudehöhen auf­

grund der eng gezogenen Baufenster und den Abständen zwischen den benachbarten Baufenstern 

nicht von einer nennenswerten Verschattung der benachbarten Gebäude auszugehen. 
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Die Belange der jeweils benachbarten Grundstückseigentümer an einer möglichst uneingeschränkten 

Besonnung und Belichtung sowie einer unbeeinträchtigten Grundstücksnutzung werden insofern hin­

reichend berücksichtigt und die Abweichung von den bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Ab­

standsflächen erscheint damit als vertretbar. Nach Abwägung wird der in den städtebaulichen Zielen 

formulierten Dichte des Quartiers Vorrang eingeräumt. 

Die Höhenentwicklung des Quartiers variiert nach den städtebaulichen Zielen von den Randlagen zu r 

Hauptachse von Dachhöhen für die Typen I und II von 9,0 m bzw. 10,0 m bis hin zu den Typen 111.1 

und 111.2 mit Dachhöhen von 10,5 m und 13,5 m. 

Zur Hauptachse hin werden die Gebäude so positioniert, dass eine klare Begrenzung des öffentlichen 

Raumes entsteht, der vor allem im Bereich der Platzfläche eine Bespielung der Erdgeschosszone zu­

lässt. 

Es wurde festgesetzt, dass die Bebauung in Teilbereichen um maximal ein zurückversetztes Dachge­

schoss ergänzt werden kann und Wohnungen mit südorientierten Dachterrassen errichtet werden 

können. Dies entspricht für Typ 111.2 einer Erhöhung der Wandhöhe auf einer Seite von 10,5 m auf 

13,5m. 

5.6 Stellplätze und Tiefgaragen 

Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze auf den Bauparzellen ist nach geltender Stellplatzsatzung 

der Stadt Schwabmünchen nachzuweisen. 

Bei erforderlichen Stellplätzen ist bei oberirdischer Anordnung min. 1 Stellplatz als überdachter Stell­

platz auszuführen (Garage oder Carport) . Die oberirdisch angeordneten und überdachten Stellplätze 

sind nur innerhalb der Baugrenze oder der Umgrenzungslinie für Garagen und Carports zulässig, um 

den ruhenden Verkehr auf den Grundstücken zu ordnen. 

Die Stellplätze der Mehrfamilienhäuser sollen nach Möglichkeit unterirdisch angeordnet werden. 

Entsprechend wurde für diese Bauparzellen eine Umgrenzungslinie für die Anordnung der Tiefgara­

gen definiert. Innerhalb dieser Umgrenzungslinie sind auch oberirdische Stellplät ze zulässig. Da die 

GRZ für oberirdische Stellplätze nicht erhöht ist (für Tiefgaragen ist eine GRZ von 1,0 zulässig), wird 

eine übermäßige oberirdische Parkierung vermieden. Im Bereich der Platzfläche ist kein Zufahrtsbe­

reich zulässig, um die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Platzes sicher zu stellen. 

5. 7 Dachformen und Dachneigungen 

Durch die Festsetzung maximaler und minimaler Wandhöhen und einer maximalen Dachhöhe für die 

Typen I und II soll eine möglichst homogene Höhenentwicklung der Dachlandschaft erreichen wer­

den, welche sich an die nördlich bestehende Einfamilienhausbebauung anlehnt. Die festgesetzten 

Höhen ermöglichen Dachneigungen von bis zu 42 Grad. Für Reihenhäuser (Gebäudetyp II) werden 

Zelt- und Walmdächer ausgeschlossen, um ein homogenes, dem Bestand angepasstes Bild zu erzeu­

gen. 
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Bei den großen Gebäuden {Typ 111.1 und 111.2) wurden nur Flachdächer und flach geneigte Dächer 

(nach Festsetzung der maximalen und minimalen Wandhöhen bis zu 12 Grad) zugelassen um einen 

einheitlich durchgängigen Charakter entlang der Hauptachse zu stärken. Die Festsetzung von Flach­

dächern für den Geschosswohnungsbau wirkt sich zudem positiv auf stadtökologische Aspekte aus, 

da für Flachdächer eine Begrünung vorgeschrieben ist. 

5.8 Dachaufbauten 

Durch die Beschränkung von Dachaufbauten und technischen Anlagen soll verm ieden werden, dass 

die Dachlandschaft durch zu hohe Aufbauten gestört wird. 

5.9 Werbeanlagen 

Werbeanlagen werden soweit eingeschränkt, dass störende Auswirkungen auf die Nachbarbebauung 

und insbesondere auf das Ortsbild soweit als möglich ausgeschlossen werden. Sie sind gemäß gelten­

der Satzung der Stadt Schwabmünchen zu errichten. 

6 Bodenordnende Maßnahmen 

6.1 Wasser 

Die Wasserversorgung des Baugebiets erfolgt über die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der 

Stadt Schwabmünchen. 

6.2 Abwasser 

Die Abwasserentsorgung des Baugebiets erfolgt über die öffentliche Entwässerungseinrichtung der 

Stadt Schwabmünchen. Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. 

6.3 Stromversorgung 

Die Stromversorgung wird durch den Anschluss an das Versorgungsnetz der LEW (Lechwerke AG) ge­

sichert. 

6.4 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis Augsburg, bzw. durch das vom Landkreis beauf­

tragte Abfuhrunternehmen. 

7 Grünordnung 

Planungsziele der Grünordnung sind: 
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Aufrechterhalten bestehender Grünverbindungen insbesondere des Rundwanderwegs 

Eingrünung im öffentlichen Bereich im Bereich der Hauptachse 

Entwicklung einer grünplanerischen Gestaltung im Bereich der Grünkeile 

Anordnung eines großzügigen Quartiersplatzes mit individueller Freiraumgestaltung 

Pflanzgebot von Einzelbäumen auf den privaten Grundstücken, abhängig von der Grundstücks­

größe 

Entwicklung einer Ortsrandeingrünung 

Gestaltung der Vorgärten 

7.1 Begründung der Festsetzungen und Hinweise 

Pflanzgebote im öffentlichen Raum: 

Entsprechend den Festsetzungen in der Planzeichnung. Die Baumstandorte sind variabel und bezüg­

lich ihrer Lage nicht an zeichnerische Festsetzungen gebunden. Es sind vorrangig Gehölze aus der 

Liste gern. Pkt. 4.3 zu verwenden. Die Mindestgröße der zu pflanzenden Bäume II. Ordnung beträgt 

16-18 cm Stammumfang. 

Pflanzgebote im privaten Grün: 

Auf jedem Baugrundstück muss je 500m2 Grundstücksfläche jeweils mindestens 1 Laub- oder Obst­

baum II. oder 1. Ordnung gepflanzt werden. Die Baumstandorte sind variabel und bezüglich ihrer Lage 

nicht an zeichnerische Festsetzungen gebunden. Neben heimischen Obstbaumhochstämmen sind 

vorrangig Gehölze aus der Liste gern. Pkt.4.3 zu verwenden. Die Mindestgröße der zu pflanzenden 

Bäume II. Ordnung beträgt 16-18 cm Stammumfang. 

8 Artenschutzrechtliche Belange 

Im Zuge der Relevanzbegehung konnte festgestellt werden, dass die betrachtete Fläche nur einen un­

tergeordneten naturschutzfachlichen Wert besitzen. Relevante Strukturen für st reng geschützte Ar­

ten fehlen komplett. Die Funktion als Nahrungshabitat für Vögel entfällt mit Durchführung des Bau­

vorhabens, jedoch handelt es sich aufgrund vergleichbarer Flächen im Umfeld und der kleinräumigen 

Ausdehnung nicht um ein essentielles Nahrungshabitat. Zusammenfassend sind gemäß artenschutz­

rechtlicher Relevanzbegehung durch den Eingriff keine negativen Auswirkungen auf planungsrele­

vante Arten zu erwarten. 
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Das geplante Projekt stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gemäß den§§ 14 ff. BNatSchG dar. 

Nach§ la Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur 

und Landschaft in der bauleitplanerischen Abwägung nach§ 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 

9.1.1 Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs 

Damit ergibt sich für das gegenständliche Bauleitplanverfahren folgender überschlägiger Ausgleichs­

flächenbedarf: 

Tabelle 1: Eingriffsermittlung 

Planung Bestand Fläche Kompensationsfak- Ausgleichs-

tor flächen-
bedarf 

Baufläche mit GRZ :S 0,35 
(Typ B) einschließlich ge-

Acker 71.390 m 2 0,3 21.417 m 2 

plante Verkehrsflächen, 
Fuß- und Radwege 

Baufläche mit GRZ :S 0,35 
(Typ B) einschließlich ge-

lntensivgrünland 33.502 m2 0,4 13.401 m 2 

plante Verkehrsflächen, 

Fuß- und Radwege 

Fußwege innerhalb der Kein Aus-

öffentlichen Grünflächen Versiegelte Flächen 1.445 m 2 Kein Eingriff gleich er-

(teilversiegelt) forderlich 

Kein Aus-

öffentliche Grünflächen lntensivgrünland/ Acker 5.883 m 2 Kein Eingriff gleich er-
forderlich 

Summe 
112.220 m2 

Summe 
34.818 m2 

(Fläche Geltungsbereich): (Ausgleichsfläche): 

Damit ist für das gegenständliche Vorhaben nach derzeitigem Projektstand ein überschlägiger Aus­

gleichsflächenbedarf in Höhe von ca. 3,48 ha erforderlich. 

9.1.2 Vorgehensweise bei der Eingriffsregelung 

Eine detaillierte Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs sowie die flächenscharfe Festlegung der 

notwendigen Ausgleichsmaßnahmen erfolgt im gegenständlichen Bebauungsplanverfahren prinzipiell 

nach den „ GRUNDSÄTZEN FÜR DIE ANWENDUNG DER NATURSCHUTZRECHTLICHEN EINGRIFFSREGELUNG IN DER BAU­

LEITPLANUNG", die 1992 (2. erweiterte Auflage Januar 2003) vom Bayerischen Staatsministerium für 

Landesentwicklung und Umweltfragen herausgegeben wurden. Dabei müssen sowohl der vorhan­

dene Bestand als auch die zu erwartende Schwere des Eingriffs abgeschätzt werden. Unter 
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Berücksichtigung beider Kriterien sowie unter Einbeziehung der Durchführbarkeit von Vermeidungs­

und Minimierungsmaßnahmen lässt sich dann der Kompensationsfaktor ableiten, mit dem die Ein­

griffsflächen zu multiplizieren sind. Auf diese Weise wird der Ausgleichsflächenbedarf ermittelt. 

Die Bestandssituation innerhalb des Geltungsbereichs lässt sich für das gesamte Plangebiet aufgrund 

der intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen der Kategorie 1 (Gebiet mit geringer Bedeutung) zu­

ordnen. 

Nicht als Eingriffsfläche gewertet werden die Grünflächen innerhalb des Geltungsbereichs, sofern sie 

als öffentliche Grünflächen festgesetzt sind sowie der geplante Fußweg im Norden des Geltungsbe­

reiches, da dieser im Bestand bereits versiegelt ist und hier daher keine Eingriffe in Natur und Land­

schaft stattfinden. 

Die zu erwartende Eingriffsschwere orientiert sich an der festgesetzten GRZ, die im gesamten Gel­

tungsbereich bei 0,35 liegt und somit dem Typ B (niedriger bis mittlerer Versiegelungs- und Nut­

zungsgrad) zuzuordnen ist. Die Zusammenführung der beiden Komponenten, Bedeutung des Bestan­

des für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild (Kategorie 1: Gebiet geringer Bedeutung) sowie 

Schwere des Eingriffs (Typ B, niedriger bis mittlerer Versiegelungs- und Nutzungsgrad) ergibt eine 

Bandbreite möglicher Kompensationsfaktoren von 0,2 bis 0,5. In Überlagerung der Nutzung als Acker 

bzw. intensives Grünland sowie der Ortsrandlage wird für die geplante Baufläche einschließlich der 

Erschließungsflächen und Wege ein Ausgleichsfaktor von 0,3 (Ackerflächen) bzw. 0,4 (Grünlandflä­

chen) angewendet. 

9.2 Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffsfolgen 

Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land­

schaft werden Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung festgelegt, die geeignet sind, die negativen 

Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter des Naturschutzrechts auszugleichen. 

Aufgrund fehlender Fläche innerhalb des Plangebietes wird der Ausgleichsflächenbedarf extern er­

bracht. Wie im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes dargestellt befindet sich die externe Aus­

gleichsfläche nordwestlich von Schwabmünchen auf dem Flurstück 2054 der Gemarkung Schwab­

münchen. Die ca. 5,1 ha große Ausgleichsfläche wird derzeit landwirtschaftlich intensiv als Wiese ge­

nutzt und grenzt sowohl im Norden als auch im Südwesten an den wertachbegleitenden Auwald an. 

Östlich und südlich schließen landwirtschaftlich genutzte Flächen an das Plangebiet an, die von dem 

östlich verlaufenden Brunnengraben sowie dessen gewässerbegleitenden Gehölzbestand durch­

schnitten werden. 

Im Norden der Ausgleichsfläche, unmittelbar angrenzend an den bestehenden Auwald ist die Ent­

wicklung eines stufigen Waldsaumes geplant. Hierfür sind auf einer Breite von ca. 12 m fünf- bis sie­

ben-reihig Waldrandgehölze im Raster 1,5 m x 1,5 m (vgl. Pflanzliste gemäß Satzung, Kapitel 4.3) zu 

pflanzen. Ein hoher Anteil an dornigen und beerentragenden Gehölzarten ist hierbei anzustreben. In 

den ersten drei Jahren ist eine Entwicklungspflege erforderlich. In den Folgejahren ist eine Unterhal­

tungspflege mit dem Ziel der Erhaltung eines geschlossenen Bestandes durchzuführen. Darüber hin­

aus ist die Gehölzpflanzung zum Schutz vor Verbiss einzuzäunen. 
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Vorgelagert zu dem Waldrandgehölz sowie im Osten der Ausgleichsfläche ist ein ca . 6 m breiter 

Hochstaudensaum zu entwickeln. Um das Arteninventar der Flächen zu erhöhen, erfolgt eine Mahd­

gutübertragung von geeigneten Spenderflächen aus der Umgebung (welche geeigneten Spenderflä­

chen der Umgebung in Frage kommen, ist in Abstimmung mit der UNB zu überprüfen) bzw. alternativ 

die Einsaat mit autochthonem Saatgut bzw. einer geeigneten Saatgutmischung (nach vorherigem 

Aufreißen der geschlossenen Grasnarbe). Um der Fauna Rückzugshabitate zu ermöglichen, ist der 

Hochstaudensaum nach Möglichkeit zeitlich bzw. räumlich versetzt zu mähen (abschnittsweise bzw. 

streifenweise Mahd), das Mahd gut ist von der Fläche zu entfernen. 

Zur Aufwertung des Landschaftsbildes ist im Westen der Fläche die Pflanzung einer Baumreihe vorge­

sehen. 

Innerhalb der Ausgleichsfläche sind ephemeren Kleingewässern (wechselfeuchte Mulden) mit sehr 

flachen Böschungen (Böschungswinkel maximal 1: 10) und einer großen Randlinie durch Abtrag der 

Bodenschichten und Abdichtung mit einer bindigen Schicht (Ton, Lehm) herzustellen. Durch Verwen­

dung von unterschiedlichen Auftragsstärken der bindigen Bodenschichten (ca. 30 cm bis ca . 60 cm 

Mächtigkeit) ergeben sich unterschiedliche wechselfeuchte Standorte, die als Nahrungshabitat zahl­

reicher Arten von Bedeutung sind. Die Feucht- und Nassmulden sind so zu gestalten, dass diese bei 

längeren Trockenperioden mit üblichen landwirtschaftlichen Maschinen bewirtschaftet werden kön­

nen. Bei Bedarf sind diese zusammen mit den Rohbodenstandorten einmal pro Jahr im Herbst zu mä­

hen (Abfuhr des Schnittgutes). 

Darüber hinaus sind innerhalb der Ausgleichsflächen mehrere Rohbodenstandorte durch Abtrag des 

Oberbodens herzustellen. Zur Offenhaltung dieser Rohbodenstandorte ist auf diesen Flächen mind. 

eine Mahd pro Jahr im Herbst mit Abfuhr des Mähgutes durchzuführen. Zur Reduzierung der Störwir­

kungen wird das überschüssige Bodenmaterial aus den auf der Fläche vorgesehenen Abtragsberei­

chen für Rohboden- und Muldenstandorte entlang des südlichen angrenzenden Wirtschaftsweges 

aufgebracht. Der Auftragsbereich soll als flache Kuppe mit weichen Übergängen in das umliegende 

Gelände modelliert werden (mit üblichen landwirtschaftlichen Maschinen mähbar). 

Auf der verbleibenden Restfläche (also den nicht für ephemere Mulden, Rohbodenstandorte oder 

Hochstauden vorgesehenen Bereichen) ist die Entwicklung von extensiv genutzten Wiesenbereichen 

durch 1- bis 2-malige Mahd pro Jahr geplant (inkl. Abfuhr des Mahdgutes, 1. Schnitt nicht vor Mitte 

Juni, 2. Schnitt Ende August bzw. im September, abschnittsweise bzw. streifenweise Mahd). 

Auf der gesamten Ausgleichsfläche ist auf den Einsatz von Dünger (sowohl mineralischer als auch or­

ganischer Dünger) und Pflanzenschutzmittel zu verzichten und eine völlige Bewirtschaftungsruhe von 

Mitte März bis zum Zeitpunkt der ersten Mahd einzuhalten. 

Bei Anerkennung der festgesetzten Ausgleichsflächen und -maßnahmen entsteht ein Flächenüber­

schuss von rund 1,63 ha. Dieser Flächenüberschuss kann auf das Ökokonto der Stadt Schwabmün­

chen, verbucht werden. 
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Bei der Aufstellung des gegenständlichen Bebauungsplans „Schwabmünchen Süd" wurden die fol­

genden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen berücksichtigt bzw. festgesetzt: 

Intensive Durchgrünung des gesamten Quartiers zur ökologischen und städtebaulichen Aufwer­

tung des Plangebiets sowie zur Reduzierung der flächenhaften Bodenversiegelung 

Um Lebensräume für Insekten zu schaffen sind mindestens 20 % der öffentlichen Grünflächen als 

Blühflächen /-wiesen anzulegen 

Bei der Rodung/ Baufeldfreimachung sind die allgemeinen Schutzzeiten nach§ 39 BNatSchG zu 

beachten (keine Durchführung zwischen 1. März bis 30. September) 

Durch die Durchgrünung und die Randeingrünung wird eine ausreichende Frischluftzufuhr und 

Lufterneuerung (Adsorptions- und Filtervermögen der Bäume) gewährleistet 

Während der Baumaßnahmen sind Schutzmaßnahmen gegen Grundwasserbeeinträchtigungen 

(wasserdichte Keller etc.) bzw. eine Wasserhaltung notwendig 

Flachdächer sind zu mind. 60 % extensiv zu begrünen 

Zufahrten und Stellplatzanlagen sind mit Sträuchern einzugrünen 

Durch die Versickerung des gesammelten Niederschlagswasser bei allen Grundstücken auf eige­

nem Grund werden die Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate reduziert 

Ausschluss von Schotter- bzw. Steingärten 

(Hier wird auf die Ausführungen im gesonderten Umweltbericht verwiesen) 
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10 Flächenbilanzierung 

Tabelle 2: Flächenbilanz gesamt 

Fläche in m2 

Erschließung 22.283 

- davon Mulden - 3.310 

Platzfläche 1.580 

Fussgängerwege außerhalb der 830 

Erschließungsstraßen und Grün-

flächen 

Grünfläche 8.370 

- davon Parkanlage - 4.930 

- davon Versickerungsfläche - 3.440 

Einzel- und Doppelhäuser 43.880 

Reihenhäuser 8.021 

Geschosswohnungsbau 27.256 

- davon Fläche für KiTa - 3.160 

Gesamtu mgriff 112.220 
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Tabelle 3: Flächenbilanz Bauland 

Gesamtfläche Grundstücke Überbau bare 
in m2 Grundstücksfläche in m2 

Flächen Einzelhäuser {GRZ 0,35) 

43.880 15.358 

Flächen Reihenhäuser (GRZ 0,35) 

8.021 2.807,35 

Flächen Mehrfamilienhäuser {GRZ 0,35) 

27.256 9.539,6 

Gesamt 

79.157 27.705 
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